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Antrag Fraktion SP/junge SP 
 

vom 26. Februar 2019 

 

 

 

Traktandum RG 0167/2018: Umsetzung der Steuerreform und der AHV-Finanzierung 

 
Ziffer I. 
 
Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern (Steuergesetz) vom 1. Dezember 1985 
 
§ 97 Abs. 1 (geändert) soll lauten: 
 
1 Die Gewinnsteuer beträgt 4,5% des steuerbaren Reingewinns.  
 
§ 5 Abs. 3bis: 
 
Keine Änderung des geltenden Rechts.  
 
§ 253 Abs. 3: 
 
Keine Änderung des geltenden Rechts.  
 
 
Begründung: 
 
Dieser Antrag entspricht der «moderaten Variante», die die Regierung geprüft und in die Ver-
nehmlassung geschickt hat. Ein Gewinnsteuersatz von 4,5% führt je nach Gemeindesteuerfuss 
zu einer effektiven Gewinnsteuerbelastung von etwas unter 16% (Stadt Solothurn: 15,54%). 
Wir verweisen auf die Botschaft des Regierungsrates zur Umsetzung der Steuerreform und der 
AHV-Finanzierung vom 18. Dezember 2018, S. 22, sowie auf den detaillierten Anhang zu den 
Varianten 13% und 16%. 


